
Beauftragung 
Datenschutzbeauftragter 
 

VCF4240 
Rev.1 

 

 

 

 

Seite 1 von 1  ©FUMO Solutions GmbH        

 

Hiermit bestellen wir nachstehend aufgeführte Person: 
 

Name, Vorname:   

Geburtsdatum:   

Telefon:   

 
Zum Datenschutzbeauftragten. 
 
Das Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet den Arbeitgeber in §4f einen 
Datenschutzbeauftragten schriftlich zu bestellen. 
 

Der Datenschutzbeauftragte hat insbesondere folgende Aufgaben: 

• Prüfung der einzelnen Datensicherungsmaßnahmen, §9 BDSG 

• Kontrolle der Protokolldaten, §31 BDSG 

• Prüfung und Kontrolle der Auftragsdatenverarbeitung, §11 BDSG 

• Bearbeitung von Auskunftsersuchen Betroffener, §§34, 35 BDSG 

• Prüfung der Zulässigkeit der Übermittlung in Drittstaaten, §§4b, 4c BDSG 

• Prüfung der Videoüberwachung in öffentlich zugänglichen Bereichen, §6b 

BDSG und am Arbeitsplatz, § 32 BDSG 

• Prüfung der Regelungen zur Mitarbeiterkontrolle 

• Rechtmäßigkeit der Profilbildung, §6a BDSG 

• Datennutzung zum Marketing und Kundenwerbung, §28 BDSG, §7 UWG 

 
Die vorstehenden Angaben zur Kenntnis genommen: 
 

    

Ort, Datum Unterschrift der beauftragten Person 

 

    

Ort, Datum Unterschrift des Unternehmers 

 

https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/fachbeitraege/schnittstellen-zwischen-datenschutz-und-datensicherheit/
https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/fachbeitraege/auftragsdatenverarbeitung/
https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/fachbeitraege/ihre-rechte-im-datenschutz/
https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/fachbeitraege/internationaler-datenschutz/
https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/videoueberwachung-erlaubt-ja-aber/
https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/fachbeitraege/ueberwachung-am-arbeitsplatz/
https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/fachbeitraege/newsletter-und-datenschutz/

